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- Allgemeine Informationen - Standrohrwasserzähler 
 

 
Sie haben ein Bauvorhaben oder eine Veranstaltung und benötigen Trinkwasser? 
Wir helfen Ihnen gern. Wir haben wichtige Informationen für Sie zusammengestellt. 
 
Weil wir jedes Standrohr desinfizieren, bevor wir es ausgeben, und damit die Hygienevorschriften 
einhalten, berechnen wir eine Pauschale in Höhe von 42,80 € brutto (40 € netto). 
 

Anmeldung 
 
Die Abholung eines Standrohrwasserzählers ist nach Absprache mit einem Tag Vorlauf (nach erfolgtem 
Geldeingang der Kaution) möglich, ebenso die Rückgabe mit einem Tag Vorlauf. Dies muss rechtzeitig 
telefonisch angemeldet werden beim: 
 

Wasserwerk Eckerde, Gehrdener Str. 4, 30890 Barsinghausen 
Telefon: 05105 2682 

 
Wir stellen Ihnen dann, sofern ausreichend bei uns vorrätig, das gewünschte Standrohr zur Abholung 
bereit. 
 

Abholung und Rückgabe 
 
Für die Anmietung jedes Standrohrwasserzählers ist eine Kaution/Sicherheitsleistung in Höhe von  
600 €, bzw. 1.200 €, ausschließlich durch eine entsprechende Vorab-Überweisung möglich.  
Bitte die Zahlung erst nach verbindlicher Reservierungszusage vom Wasserwerk tätigen. 
Bankverbindung Stadtsparkasse Barsinghausen, Kontoinhaber: Stadtwerke Barsinghausen GmbH:   
 

IBAN DE02 2515 1270 0000 1020 04 
BIC NOLADE21BAH 
 
Die Kaution/Sicherheitsleistung wird nach mängelfreier Rückgabe des Standrohres abzüglich der 
abgerechneten Kosten nach einer angemessenen Bearbeitungszeit an die vom Mieter genutzte 
Bankverbindung zurücküberwiesen. 
 
Der Mieter verpflichtet sich, den Standrohrwasserzähler entsprechend der „Bestimmungen über die 
Benutzung von Standrohrwasserzählern und Unterflurhydranten“ zu benutzen. Er steht 
verschuldungsunabhängig für Beschädigungen und Abhandenkommen sowie für Schäden, die durch 
die Benutzung des Standrohrwasserzählers der Vermieterin oder einen Dritten entstehen, ein. 
Diebstähle sind unverzüglich bei der zuständigen Polizeibehörde und der Vermieterin schriftlich 
anzuzeigen. 
 

Preise und Kosten 
 
Die Preise und Kosten für die Standrohrwasserzähler entnehmen Sie bitte dem entsprechenden 
„Preisblatt Standrohrwasserzähler“. 
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